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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit wurde von der juristischen Fakultät der Leibniz Uni-
versität Hannover als Dissertation angenommen, die Disputation fand im März 
2017 statt. Mein Dank gilt der Fakultät sowie meinem Doktorvater, Prof. Dr. 
Ulrich Haltern, LL.M. (Yale), der meine Begeisterung für das Europarecht ge-
weckt hat, mich zur Aufnahme dieser Arbeit ermutigt und mich als wissen-
schaftlichen Mitarbeiter an seinem Lehrstuhl aufgenommen hat. Ebenso danke 
ich dem Zweitkorrektor, dem Präsidenten der Leibniz Universität, Prof. Dr. 
Volker Epping, für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. Prof. Dr. Thilo 
Marauhn und Prof. Dr. Christian Walter danke ich für die Aufnahme der Arbeit 
in die Schriftenreihe Jus Internationale et Europeaum. 

Wenngleich der Ausgangsfall dieser Arbeit, das MOX-Plant-Urteil des Eu-
ropäischen Gerichtshofs, bei Drucklegung bereits einige Zeit zurückliegt, so 
hat die hier aufgearbeitete Thematik doch nichts an Aktualität verloren. Das 
Spannungsverhältnis zwischen den Nationalstaaten als Herren der Verträge 
und einer zunehmend in Bereichen klassischer Souveränität aktiven Europäi-
schen Union bleibt brisant. Simplifizierende Antworten sind im gesellschaftli-
chen und wissenschaftlichen Diskurs ebenso gefährlich wie die Tabuisierung 
bestimmter Begriffe. Gerade weil der Begriff der Souveränität vielschichtig ist 
und eine Reihe sehr unterschiedlicher Assoziationen hervorruft, ist die Ausei-
nandersetzung damit nicht nur intellektuell spannend, sondern auch gesell-
schaftspolitisch von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer Europäischen 
Union. Der Glaube an eine gemeinsame Zukunft in Europa und die Begeiste-
rung für das Europäische Projekt sind zentraler Ansporn und Motivation für 
diese Arbeit gewesen. 

Der Literaturstand der vorliegenden Arbeit spiegelt im Wesentlichen den 
Status der Fertigstellung des Manuskripts im Jahr 2014 wider und wurde nur 
an einzelnen Stellen aktualisiert. Hier ist insbesondere die zweite Ablehnung 
des Beitritts der EU zur EMRK durch den Europäischen Gerichtshof zu nen-
nen. Nachfolgende Entscheidungen und Gutachten des Gerichtshofs, etwa zum 
Freihandelsabkommen mit Singapur, sowie die weiterhin wachsende Literatur 
zum hier bearbeiteten Thema konnten nicht mehr berücksichtigt werden, auch 
wenn die jüngere Entwicklung eine Reihe inhaltlicher Anknüpfungspunkte bie-
tet, die mit der hier vertretenen These durchaus anschlussfähig sind. 



VIII Vorwort  

Mein besonderer Dank gebührt der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
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möchte ich insbesondere die ideelle Förderung im Rahmen der Stiftung her-
vorheben. Diese zeigt sich nicht nur in einer Reihe von inhaltlichen Seminaren, 
sondern vor allem im Kontakt zu Wissenschaftlern aus sehr unterschiedlichen 
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schen, gesellschaftlichen und politischen Themen sind dauerhafte und prä-
gende Freundschaften erwachsen. 

Ganz besonderer Dank gilt zudem meinen Eltern und meiner ganzen Fami-
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punkt her zu bearbeiten, haben sie immer hinter mir gestanden und unerschüt-
terlich an mich geglaubt. 

Vor allem gilt mein Dank meiner Frau, die ich im Rahmen meiner wissen-
schaftlichen Tätigkeit kennengelernt habe. Die Erarbeitung des vorliegenden 
Werkes wäre nicht möglich gewesen, ohne ihre Liebe und Unterstützung. Ohne 
sie und ihr unbedingtes Vertrauen hätte ich all die Momente des Zweifelns, die 
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Einleitung 

Die hoffnungsvolle Vision eines geeinten Europas, in dem Krieg weder denk-
bar noch faktisch möglich ist, ist Realität geworden. Der Weg dorthin hat über 
die Errichtung eines gemeinsamen Marktes geführt, für den Binnengrenzen als 
Handelsschranken weitgehend abgeschafft wurden. Die Europäische Union 
(EU) vereint inzwischen 28 Mitgliedstaaten, weitere fünf Länder sind Mit-
gliedskandidaten. Mehr als 500 Millionen Europäer sind heute bereits Unions-
bürger und über 330 Millionen von ihnen nutzen täglich den Euro als Zahlungs-
mittel. 

Gleichzeitig erscheint das gemeinsame Europäische Projekt in einer politi-
schen Dauerkrise. Der Anlauf zum Verfassungsvertrag ist gescheitert und aus 
einer globalen Finanzkrise ist eine veritable Euro-Krise geworden, die zu Spe-
kulationen über ein mögliches Auseinanderbrechen der Währungsunion Anlass 
gegeben hat. Kaum scheint die ökonomische Krise stabilisiert, stellt das Brexit-
Votum die nächste Herausforderung dar. Die zentrale Bedeutung des National-
staates als wesentlicher politischer Referenzraum wird vor dem Hintergrund 
all dieser Krisen und Herausforderungen deutlich. Die Rolle der EU dagegen 
scheint offen: Nach der Realisation der Ursprungsvisionen ist ein gemeinsames 
Ziel nicht ersichtlich, über die Finalität des Integrationsprozesses herrscht 
keine Einigkeit. 

Vor diesem Hintergrund der diffusen politischen Entwicklungen bildet der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) das gemeinsame Rechtssystem 
auch im Verhältnis zum Völkerrecht konsequent weiter. Eine Analyse der 
Rechtsprechung zeigt dabei zwei zentrale Entwicklungsmuster, die sich nur auf 
den ersten Blick zu widersprechen scheinen: Zum einen ermöglicht die Recht-
sprechung den Mitgliedstaaten, in wesentlichen Bereichen des externen Han-
delns auch weiterhin als eigenständige Akteure auftreten zu können – wenn-
gleich auch regelmäßig gemeinsam mit der EU. Zum anderen deutet die Recht-
sprechung zur judikativen Zuständigkeit auf eine klare Abgrenzung gegenüber 
anderen Institutionen hin. 

Auf der einen Seite fördert der EuGH damit die Integration und sucht den 
Ausgleich zwischen EU und Mitgliedstaaten, auf der anderen Seite verweigert 
er sich dem Gespräch und postuliert klare Letztentscheidungsansprüche. Er-
gänzt man den Blick auf das Außenverfassungsrecht allerdings um den Kontext 
der primär nach innen gerichteten Konstitutionalisierung des Europarechts, 
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wird ein kohärentes Bild deutlich, das deutliche Anknüpfungspunkte an ein 
klassisches Souveränitätsverständnis zeigt. 

Gerade in einer Zeit, die durch eine zunehmende Verrechtlichung der inter-
nationalen Beziehungen und Diskussionen über die Konstitutionalisierung des 
Völkerrechts geprägt ist, verweigert sich der EuGH als Gerichtshof einer sup-
ranationalen Organisation dem Dialog mit anderen Spruchkörpern. Die hiermit 
eingeschlagene Linie lässt Konflikte mit anderen internationalen Organisatio-
nen wahrscheinlich erscheinen und wirft ein neues Licht auf das Wesen des 
Integrationsprozesses. 

Die vorliegende Arbeit nimmt den MOX-Plant-Fall als Ausgangspunkt, um 
eine Entwicklung nachvollziehen, die nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur 
Verortung der EU im Völkerrecht spielt, sondern auch einen besonderen Blick 
auf eine mögliche Konzeption der EU-Rechtsordnung insgesamt durch den 
EuGH ermöglicht. Gerade in der Frage nach einem derartigen Hintergrundver-
ständnis liegt damit die Kernfrage dieser Arbeit. 

Das erste Kapitel zeigt die Bandbreite möglicher Strategien zum Umgang 
mit einem sich ausdifferenzierenden – oder fragmentierenden – Völkerrecht 
anhand der insgesamt am MOX-Plant-Streit beteiligten Tribunale auf. Dabei 
zeigt sich, dass sich das Urteil des EuGH insofern deutlich von den Ansätzen 
der anderen Institutionen unterscheidet, als es gerade nicht versucht, einer 
Fragmentierung des Völkerrechts entgegenzuwirken oder die Folgen zu ak-
komodieren. Das gezeigte weite Verständnis des vom EuGH anzuwendenden 
Rechts und die deutliche Betonung des eigenen Rechtsprechungsmonopols er-
scheinen entsprechend erklärungsbedürftig. 

Das zweite Kapitel geht der ausdifferenzierten Dogmatik im Bereich der 
Kompetenzabgrenzung im Bereich des Außenverfassungsrechts nach. Hierbei 
zeigt sich, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofs nach innen trotz der deut-
lich erkennbaren Ausdehnung der Zuständigkeiten der EU gerade nicht zu ei-
ner umfassenden Verdrängung der Mitgliedstaaten in diesem Bereich geführt 
hat. Stattdessen zeigt sich eine deutliche Ausweitung des gemeinsamen Han-
delns in Form gemischter Verträge. Dieser Aspekt betrifft jedoch lediglich den 
Moment des Vertragsschlusses, so dass sich im Anschluss die Frage stellt, wie 
völkerrechtliche Normen innerhalb der gemeinsamen Rechtsordnung wirken.  

Das dritte Kapitel geht dieser Frage in zwei Richtungen nach. Zunächst stellt 
sich die Frage nach der Rechtswirkung völkerrechtlicher Normen in der EU-
Rechtsordnung und danach die nach der Zuständigkeit zur judikativen Ausle-
gung derselben. Der zentrale Aspekt dieser Arbeit findet sich in der zweiten 
Frage, die der EuGH in Richtung einer umfassenden und ausschließlichen ei-
genen Zuständigkeit entscheidet und damit der Möglichkeit eines judikativen 
Dialogs nach außen hin eine Absage erteilt. Das MOX-Plant-Urteil leistet hier 
einen wesentlichen Beitrag, die gleiche Tendenz findet sich jedoch auch in an-
deren Entscheidungen des Gerichtshofs. Gerade in jüngerer Zeit ist dies in der 
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erneuten Absage des EuGH an den geplanten Beitritt zur Europäischen Kon-
vention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) ein-
drücklich deutlich geworden. 

Das vierte Kapitel macht die volle Bedeutung dieser zentralen Richtungs-
entscheidung deutlich, indem es sie ins Verhältnis zu der Geschichte der Kon-
stitutionalisierung des EU-Rechts insgesamt setzt. Hier lassen sich zwei gegen-
läufige Tendenzen ausmachen, die sowohl die Bedeutung von Kooperation und 
Dialog aufzeigen als auch deutlich hierarchische Elemente erkennen lassen. 
Ausgehend vom Topos der Autonomie zeigt sich nach innen eine Verfassungs-
entwicklung, die mit der Übertragung nach außen deutliche Anklänge an eine 
Souveränitätskonzeption zeigt, wie sie aus der Entwicklung der Nationalstaa-
ten bekannt ist – eine Diagnose, die für einen supranationalen Spruchkörper in 
einer als post-national beschriebenen Konstellation irritieren muss. Dies gilt 
umso mehr, als das Außenverfassungsrecht der EU nicht als Sonderfall er-
scheint. Tatsächlich sind eine Reihe anderer Bereiche erkennbar, die ebenso 
deutliche Anknüpfungspunkte an den klassischen Souveränitätsdiskurs deut-
lich werden lassen, wie er aus dem nationalstaatlichen Kontext bekannt ist. In-
nerhalb der EU erscheint dabei die Unionsbürgerschaft als Surrogat der Nation 
während im Postulat der judikativen Kompetenz-Kompetenz durch den EuGH 
Anklänge an den klassischen topos des staatlichen Gewaltmonopols durchsei-
nen. Schließlich kann in der hier zu untersuchenden Konzeption des Gerichts-
hofs eine anti-universalistische Tendenz ausgemacht werden, die zur histori-
schen Herausbildung der Nation als territorial verfasster Staat strukturelle Pa-
rallelen erkennen lässt. Die Standarderzählung des Europarechts als einer fort-
schrittlichen und primär auf Kooperation beruhenden Ordnung erscheint damit 
in völlig neuem Licht. 

 
 





 

 
 
 
 
 

Kapitel 1 
 

MOX-Plant und die Gerichte 
 
 

Irland und das Vereinigte Königreich streiten sich über mögliche Umweltbe-
lastungen der irischen See durch die in Sellafield ansässige Anlage zur Her-
stellung nuklearer Brennelemente. Ausgangspunkt des Verfahrens vor dem 
EuGH1 war der Vorwurf der Kommission, Irland habe gegen Unionsrecht2 ver-
stoßen, indem es vor einem nach Annex VII der Seerechtskonvention der Ver-
einten Nationen (UNCLOS)3 gebildeten Schiedsgericht ein Verfahren gegen 
das Vereinigte Königreich eingeleitet hatte. Die Auslegung und Anwendung 
unionsrechtlicher Normen oblägen gemäß Art. 344 AEUV ausschließlich dem 
EuGH. Die Bestimmungen des Seerechtsübereinkommens, auf das Irland sich 
berufen hatte, seien jedoch Teil der Unionsrechtsordnung und könnten daher 
nur vom EuGH ausgelegt und angewendet werden. Zudem habe Irland dem 
Schiedsgericht weitere Rechtsakte der EU vorgelegt und schließlich gegen 
seine Pflicht zur Zusammenarbeit mit der EU verstoßen. 

Der EuGH folgte weitgehend den Anträgen der Kommission und befand, 
dass Irland mit der Befassung einer internationalen Streitschlichtungsinstitu-
tion sein Rechtsprechungsmonopol gebrochen und damit gegen Unionsrecht 
verstoßen habe. Das Urteil ist im Schrifttum vielfältig diskutiert und kritisiert 
worden.4  

                                                 
1 EuGH Rs. C-459/03 – MOX-Plant, Slg. 2006, I-4635. 
2 Infolge des Vertrags von Lissabon ist die Differenzierung zwischen Europäischer Union 

(EU) und Europäischer Gemeinschaft (EG) weggefallen, die EU tritt an die Stelle der EG, 
deren Rechtsnachfolgerin sie ist (Art. 1 UAbs. 3 Satz 3 EUV). Zur vereinfachten Lesbarkeit 
verwendet diese Arbeit daher durchgehend die neue einheitliche Unions-Terminologie und 
zitiert die relevanten Rechtsnormen nach der derzeit aktuellen Nummerierung. Auf die EG 
wird nur Bezug genommen, sofern dies im jeweiligen Kontext notwendig erscheint oder 
wörtliche Zitate verwendet werden, die die Prä-Lissabon-Terminologie verwenden. 

3 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen v. 10.12.1982, in Kraft seit dem 
16.11.1994. Für die EU genehmigt durch Beschluss des Rates v. 23.3.1998 (98/392/EG, ABl. 
v. 23.6.1998, L 179/1). 

4 Romano, Cesare P. R., International Decisions: Commission of the European Commu-
nities v. Ireland, American Journal of International Law 101 (2007), S. 171 ff.; Finke, Jas-
per, Competing Jurisdiction of International Courts and Tribunals in Light of the MOX Plant 
Dispute, GYIL 46 (2006), S. 307 ff.; Kaiser, Karen, Ausschließliche Zuständigkeit des 
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Zum einen ermöglicht das MOX-Plant-Verfahren eine Analyse und Bewer-
tung des Außenverfassungsrechts der EU anhand einer dogmatischen Untersu-
chung der Kompetenzabgrenzung zwischen EU und Mitgliedstaaten im Be-
reich des völkerrechtlichen Handelns. Zum anderen lässt sich hier die Abgren-
zung zwischen Völker- und Europarecht nach außen untersuchen. Da dem Ur-
teil des EuGH im Vertragsverletzungsverfahren gegen Irland insgesamt drei 
Entscheidungen internationaler Streitschlichtungsinstanzen vorausgingen, eig-
net sich der Fall in besonderer Weise, um den Umgang unterschiedlicher Streit-
schlichtungsinstitutionen mit parallel existierenden völkerrechtlichen Normen 
zu untersuchen. Dabei wird deutlich werden, dass der EuGH sich einer globa-
len judikativen Gemeinschaft verweigert und stattdessen eine strenge Abgren-
zung der Rechtssphären präferiert.  

Diese Arbeit verfolgt die Absicht zu erklären, wie sich der EuGH hierfür 
zwischen mehreren dogmatisch zulässigen Entscheidungen positioniert und 
welche Bedeutung dieser Positionierung für die grundsätzliche Konzeption des 
Europarechts im Verhältnis zum Völkerrecht, aber auch den nationalen Rechts-
ordnungen zukommt. Neben der dogmatischen Auseinandersetzung (rules) 
spielen dabei funktionelle Argumente (reason) eine wichtige Rolle sowie die 
institutionellen Rahmenbedingungen (institutions).5 Darüber hinaus soll 
schließlich der Frage nach der Bedeutung des Europarechts und der korrespon-
dierenden Konzeption von Souveränität durch den EuGH nachgegangen wer-
den. Die zu untersuchende Hypothese besteht dabei in der Vermutung, dass 
hinter der dogmatischen Argumentation des Gerichtshofs die Imagination eines 
hierarchisch strukturierten Systems der Jurisdiktion in Europa durchscheint, 
die zumindest im Vergleich mit modernen Konstitutionalisierungstheorien im 

                                                 
EuGH bei Auslegung und Anwendung von zum Gemeinschaftsrecht gehörenden Bes-
timmungen, EuZW 2006, S. 464 ff.; Lavranos, Nikolaos, The MOX Plant and IJzeren Rijn 
Disputes: Which Court Is the Supreme Arbiter?, LJIL 19 (2006), S. 223 ff.; ders., Protecting 
its Exclusive Jurisdiction, Law & Practice 5 (2006), S. 479 ff.; Semmelmann, Constanze, 
Forum Shopping between UNCLOS Arbitration and EC Adjudication: And the Winner … 
Should be … the ECJ!, ELRep. 2006, S. 234 ff.; Wegener, Bernhard, Familienstreitigkeiten 
nicht nach außen tragen?!, ZUR 2006, S. 582 ff.; Cardwell, Paul J./French, Duncan, Who 
Decides? The ECJ’s Judgement on Jurisdiction in the MOX Plant Dispute, J.Envtl.L. 19 
(2007), S. 121 ff.; Hofstötter, Bernhard, ,Can She Excuse My Wrongs?‘ The European Court 
of Justice and International Courts and Tribunals, CYELP 3 (2007), S. 391 ff.; Koskenniemi, 
Martti, International Law: Constitutionalism, Managerialism and the Ethos of Legal Educa-
tion, EJLS 1 (2007), S. 1 ff.; Schrijver, Nico, Case Note MOX Plant, CMLR 47 (2010), S. 
863 ff.; Müller, Matthias, Das Rechtsprechungsmonopol des EuGH im Kontext völkerrecht-
licher Verträge, S. 181 ff. 

5 Dieses Anlayseraster lehnt sich damit an das methodische Vorgehen Maduros an 
(Maduro, Miguel Poiares, We, the Court, S. 12 ff.). 
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Völkerrecht anachronistisch erscheint.6 Die implizite Verweigerung eines ju-
diziellen Dialogs mit anderen Spruchkörpern nach außen scheint zudem im 
Widerspruch zu dem Verhältnis zwischen EuGH und nationalen Gerichten zu 
stehen, das historisch von grundlegender Bedeutung für die verfassungsrecht-
liche Konstruktion der EU gewesen ist.7 Damit wird ein Spannungsverhältnis 
zwischen der europäischen Rechtsordnung und dem Völkerrecht offenbar, vor 
dessen Hintergrund die Frage nach der Bedeutung von Souveränität im 
Mehrebenensystem Europas neu bewertet werden muss.  

 
 

A. Streitgegenstand Sellafield 

Im Nordwesten Englands, direkt an der Irischen See, liegt der Sellafield-Kom-
plex. In unterschiedlichen Anlagen wird dort u. a. nuklearer Brennstoff für 
Kernkraftwerke wiederaufbereitet.8 1996 genehmigten die Behörden des Ver-
einigten Königreiches die Errichtung der dort befindlichen MOX-Wiederauf-
bereitungsanlage.  

                                                 
6 Zur Entwicklung eines „Global Legal System“ Slaughter, Anne-Marie, A New World 

Order, Princeton: Univ. Press 2005, insb. S. 65 ff. sowie bereits grundlegend dies., A Global 
Community of Courts, Harv. Int’l LJ 44 (2003), S. 191 ff. 

7 Aus der Fülle der Literatur zu diesem Thema ist insbesondere zu verweisen auf Stone 
Sweet, Alec, The Judicial Construction of Europe; Alter, Karen, Establishing the Supremacy 
of European Law; Slaughter, Anne-Marie/Stone Sweet, Alec/Weiler, Joseph H.H. (Hrsg.), 
The European Court and National Courts: Doctrine and Jurisprudence; Weiler, Joseph H.H., 
A Quiet Revolution: The European Court of Justice and Its Interlocutors, CPS 26 (1994), 
S. 510 ff. sowie Mancini, Federico, The Making of a Constitution for Europe, CMLR 26 
(1989), S. 595 ff. 

8 Traurige Berühmtheit erlangte der Komplex zum einen aufgrund der ursprünglich mili-
tärischen Nutzung der damals als „Windscale“ bekannten Anlage (McDermott behauptet, 
dass die Namensänderung nichts an der militärischen Kultur des Betreibers geändert hätte 
(McDermott, Veronica, Going Nuclear, S. 140 f.)). Zum anderen ereignete sich an diesem 
Standort 1979 der bisher schwerste Unfall in der Geschichte der britischen Nuklearindustrie. 
Die emotionale Bedeutung dieses Unfalls wird 50 Jahren danach in einer Reihe von 
Presseberichten deutlich (vgl. etwa: Windscale fallout from 1957 reactor fire still affecting 
Cumbria, in: The Daily Telegraph v. 25.4.2006, S. 10; The unacceptable toll of Britain’s 
nuclear disaster, in: The Irish Times v. 8.10.2007, S. 7; Windscale fire fallout double initial 
estimates, in: The Irish Times v. 8.10.2007, S. 7; ‚We were too busy to panic‘: It is 50 years 
since a fire broke out at Windscale – the worst nuclear accident the West has ever seen, in: 
The Daily Telegraph v. 9.10.2007, S. 31). Aktuelle Planungen gehen davon aus, den Kom-
plex bis 2120 endgültig zu dekontaminieren (vgl. die Informationen der National Decom-
missioning Authority unter http://www.nda.gov.uk/sites/sellafield). 
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Vor Erteilung der Betriebserlaubnis wurde die EU-Kommission mit den Plä-
nen befasst, die keine Auswirkungen auf einen anderen Mitgliedsstaat erken-
nen konnte.9 Zum Nachweis des ökonomischen Nutzens der Anlage10 wurden 
mehrere öffentliche Anhörungen abgehalten und Gutachten verfasst.11 Die Gut-
achten wurden jeweils nur in Auszügen veröffentlicht, kamen aber jeweils zu 
einem positiven Ergebnis. Am 3. Oktober 2001 wurde daraufhin die Betriebs-
erlaubnis erteilt. Gegen diese Entscheidung legten zwei NGOs erfolglos Klage 
vor den zuständigen nationalen Gerichten ein.12 Auf internationaler Ebene hat 
Irland eine Reihe von Verfahren angestrengt. 

 
 

B. Die Verfahren im Einzelnen 

Auf internationaler Ebene wandte sich Irland in der Zeit von 1994 bis 2001 
wegen der MOX-Anlage mehrfach an die Behörden des Vereinigten König-
reichs und stellte dabei im Einzelnen die Stichhaltigkeit sowohl des Umwelt-
berichts als auch der Entscheidung über die wirtschaftliche Rechtfertigung die-
ser Anlage in Frage.13 Konkret verlangte es Einsicht in die ungekürzten Gut-
achten und versuchte darüber hinaus, das Vereinigte Königreich zur Zurück-
nahme der Betriebsgenehmigung zu verpflichten. 

 

                                                 
9 ABl. v. 5.3.1997, C 68/03. 
10 Dies erfordert Art. 6, RL 96/29/EAG (ABl. v. 29.6.1996, L 159/01). Zwar sieht das 

nationale Recht (Radioactive Substances Act von 1993) eine Abwägung von Nutzen und 
Gefahren im Wortlaut nicht vor, ergibt sich jedoch auf dem Wege einer richtlinienkonformen 
Rechtsfortbildung (Decision of the Secretary of State for Environment, Food and Rural Af-
fairs and the Secretary of State of Health v. 3.10.2001, Rz. 36). 

11 1997 erstellt die PA Consulting Group im Auftrag der zuständigen Behörde ein Gut-
achten, in dem der Nachweis erbracht wurde, dass die geplanten Aktivitäten ökonomisch 
sinnvoll seien (Decision of the Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs 
and the Secretary of State of Health v. 3.10.2001, Rz. 36). Nach einem weiteren Skandal im 
Sellafield-Komplex wurde 2001 von Arthur D. Little ein weiteres Gutachten verfasst (ibid., 
Rz. 75). 

12 High Court of Justice (Administrative Court), Case No. 4012/2001 – Friends of the 
Earth & Greenpeace v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs and 
Secretary of State for Health, EWCH Admin 2001, 914 sowie Court of Appeal v. 7.12.2001 
– Friends of the Earths & ANR v. Secretary of State for the Environment, Food and Rural 
Affairs, EWCA Civ. 2001, 1847. 

13 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Memorial of Ireland v. 7.3.2002, Rz. 42 ff. 
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I. OSPAR-Schiedsgericht 

Nachdem das Vereinigte Königreich die Herausgabe der Gutachten verweigert 
hatte, stellte Irland am 15. Juni 2001 einen Antrag auf Bildung eines Schieds-
gerichts gemäß Art. 32 Abs. 3 lit. a des OSPAR-Übereinkommens14 am Inter-
nationalen Schiedsgerichtshof (PCA) in Den Haag. Mit seinem Memorial vom 
7. März 2002 verlangte Irland Einsicht in alle Teile der bestehenden Gutachten. 
Dies sei notwendig, um die tatsächlichen oder potenziellen Auswirkungen der 
Genehmigung auf die maritime Umwelt einschätzen zu können. Irland beruft 
sich dabei auf Art. 9 der Konvention15 und beantragte weiterhin: 

„Ireland also wishes to be able to assess the extent of the compliance by the United Kingdom 
with its obligations under the 1992 Convention on the Protection of the Marine Environment 
of the North East Atlantic (1992 OSPAR Convention), the 1982 United Nations Convention 
on the Law of the Sea (1982 UNCLOS) and various provisions of European Community law, 
including in particular Council Directive 96/29/EURATOM, which lays down basic safety 
standards for the protection of the health of workers and the general public against the dan-
gers arising from ionising radiation.“16  

Die gewünschten Informationen sollten Irland somit nicht nur dazu dienen, das 
Verhalten des Vereinigten Königreiches anhand der in der OPSAR-Konven-
tion enthaltenen Verpflichtungen zu beurteilen, sondern auch eine Bewertung 
anhand anderer Normen, sowohl völker- als auch unionsrechtlicher Proveni-
enz, ermöglichen. Damit stellt sich die Frage, ob das Tribunal zur Auslegung 
dieser Normen befugt ist. Wo liegen die Grenzen des von Tribunal anwendba-
ren Rechts? 

Art. 19 der Verfahrensordnung, der Art. 32 Abs. 6 lit. a der OSPAR-Kon-
vention entspricht, stellt dazu fest: „The tribunal shall decide according to the 
rules of international law and, in particular, those of the OSPAR Convention.“ 

                                                 
14 Oslo-Paris-Übereinkommen zum Schutz der Meeresumwelt des Nordost-Atlantiks 

vom 22.9.1992, in Kraft seit dem 25.3.1998. Vorläufer dieses Übereinkommens waren die 
Konvention zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen durch Schiffe 
und Luftfahrzeuge, verabschiedet am 15.2.1972 in Oslo, sowie die Konvention zur Verhü-
tung der Meeresverschmutzung vom Lande aus, unterzeichnet am 4.7.1974 in Paris. 

15 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Memorial of Ireland v. 7.3.2002, Rz. 2; die hier rele-
vanten Absätze von Art. 9 lauten: „(1.) The Contracting Parties shall ensure that their com-
petent authorities are required to make available the information described in paragraph 2 of 
this Article to any natural or legal person, in response to any reasonable request, without that 
person’s having to prove an interest, without unreasonable charges, as soon as possible and 
at the latest within two months. (2.) The information referred to in paragraph 1 of this Article 
is any available information in written, visual, aural or data-base form on the state of the 
maritime area, on activities or measures adversely affecting or likely to affect it and on ac-
tivities or measures introduced in accordance with the Convention. […]“. 

16 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Memorial of Ireland v. 7.3.2002, Rz. 2 [Hervorhebung 
durch den Verf.]. 
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Die OSPAR-Konvention verhindert demnach gerade nicht, auch über die Kon-
vention hinausgehendes Völker- und damit auch Unionsrecht heranzuziehen, 
sondern hebt die OSPAR-Konvention lediglich hervor („in particular“), die zu-
dem zu den „rules of international law“ hinzutritt („and“). 

Die Mehrheit des Tribunals legte diese Bestimmung jedoch eng aus. Die 
primäre Aufgabe des Schiedsgerichts liege in der Auslegung und Anwendung 
des Übereinkommens, auf dessen Basis es gegründet wurde. Dabei stützt sich 
das Schiedsgericht auf die mutmaßlichen Intentionen der vertragsschließenden 
Parteien, die nicht beabsichtigt hätten, sich einem „comprehensive jurisdictio-
nal regime, in which there would be no limit ratione materiae“, zu unterwer-
fen.17 

Eine Begrenzung des anwendbaren Rechts schließt jedoch nicht aus, andere 
völkerrechtliche Rechtsnormen als Auslegungshilfen i. S. v. Art. 31 Abs. 3 lit. 
c WVK heranzuziehen.18 Konkret relevant ist diese Möglichkeit im Hinblick 
auf die Auslegung des Art. 9 Abs. 1 OSPAR, aus dem Irland ein Recht auf 
Herausgabe der Gutachten gegenüber dem Vereinigten Königreich gelten ma-
chen wollte. Das Vereinigte Königreich war der Ansicht, Art. 9 OSPAR sei 
nicht dazu bestimmt, einzelnen Vertragsstaaten ein unmittelbares Recht auf 
Herausgabe entsprechender Informationen zu verleihen, und kann sich dabei 
auf den Wortlaut der Konvention stützen.19  

Es erscheint jedoch fraglich, ob eine isolierte Betrachtung der Konvention 
sinnvoll erscheint. So zeigt ein Blick auf den systematischen Zusammenhang 
dieser Bestimmung mit parallel existierenden Verpflichtungen der Parteien, 
dass Art. 9 OSPAR beinahe wörtlich mit Art. 3 Abs. 1 bzw. Art. 2 lit. a der 
EU-Richtlinie über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt20 
übereinstimmt. Unterzeichnet wurde die OSPAR-Konvention als gemischtes 
Abkommen unter Beteiligung der EU21 und übernimmt bewusst auch Ver-

                                                 
17 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Rz. 85. 
18 Hier zeigt sich zumindest die Mehrheit des Schiedsgerichts offener und versteht Art. 

32 Abs. 6 lit. a OSPAR als Möglichkeit, weitere Rechtsnormen bei der Auslegung der Kon-
vention zu berücksichtigen (PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Rz. 
126). 

19 Ebenso Reisman in seiner Erklärung zum Schiedsspruch: PCA, Ireland vs. UK (OS-
PAR), Final Award v. 2.7.2003, Declaration of Prof. Reismann, Rz. 5 ff. 

20 Richtlinie des Rates vom 7.7.1990 (RL 90/313/EWG, ABl. v. 23.6.1990, L 158/56). 
Die enge Verbindung zeigt sich auch deutlich in der Tatsache, dass es sich bei der vom 
Vereinten Königreich angeführten Environmental Informations Regulation um das Gesetz 
handelt, das die Richtlinie in nationales Recht umsetzt. 

21 Unter den 15 Signatarstaaten waren auch die Finnland, Schweden, Norwegen, Island 
und die Schweiz, die damals noch nicht Mitgliedstaaten der EG waren. Mit Ausnahme von 
Island hatten zum Zeitpunkt der Unterzeichnung jedoch alle konkrete Pläne, in die Gemein-
schaft resp. Union aufgenommen zu werden. Dass Norwegen und die Schweiz aufgrund von 
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pflichtungen aus dem Unionsrecht. Im konkreten Fall deutet dies auf die Ein-
richtung eines unmittelbaren Rechts und nicht nur auf eine Verpflichtung zur 
Einrichtung eines Verfahrens hin.22 

Diese offensichtlichen Überschneidungen zwischen nationalem Recht, Eu-
ropa- und Völkerrecht lassen es fraglich erscheinen, wie sinnvoll eine isolierte 
Betrachtung nur eines völkerrechtlichen Abkommens sein kann. Das Schieds-
gericht bestätigt zwar die offensichtlichen Verbindungen zum Europarecht und 
nimmt auch Bezug auf die hier relevante Entscheidung des Internationalen See-
gerichtshofs.23 Diese Bezugnahme dient im Ergebnis jedoch nur dazu, festzu-
stellen, dass es sich bei der OSPAR-Konvention um ein eigenständiges Rechts-
regime handele, welches auf einer eigenen Quelle beruhe.24 Die Übernahme 
eines Teils des Wortlautes aus einer EU-Richtlinie ändere nichts an der juristi-
schen Selbstständigkeit der Konvention, die entsprechend autonom auszulegen 
sei. Genauso wie das Tribunal versucht, die Jurisdiktion anderer Streitschlich-
tungsinstitutionen, die unabhängig von der OSPAR-Konvention existieren, 
nicht einzuschränken, versperrt es sich gegen eine Verquickung der eigenen 
materiellen Normen mit denen parallel existierender Rechtsregime. Die Ratio 
hinter dieser Argumentation kann dabei als eine praktische Ausprägung des 
Grundgedankens der comity, verstanden als gegenseitige Rücksichtnahme zwi-
schen parallel existierenden völkerrechtlichen Normen und deren zur Durch-
setzung befugten Institutionen, angesehen werden. 

Auf der anderen Seite kann diese Position der Mehrheit des Tribunals auch 
als Teil einer bedenklichen Fragmentierung des Völkerrechts betrachtet wer-
den. Im Gegensatz zur Mehrheit des Tribunals vertrat Richter Griffith in seiner 
abweichenden Meinung die Auffassung, man müsse die OSPAR-Konvention 
„as an integral part of a matrix of international instruments“ sehen.25 Das seiner 
Meinung nach unzulässig restriktive Verständnis des anwendbaren Rechts 
durch die Mehrheit des Schiedsgerichts26 weise auf ein völkerrechtliches 
Grundproblem hin: Indem die Mehrheitsentscheidung betone, dass die OS-
PAR-Konvention ein „self-contained dispute resolution mechanism“ ent-
halte,27 grenze es sich vom übrigen Völkerrecht ab. Shany sieht diese Tendenz 
ebenfalls und interpretiert die Entscheidung als Absage an alle Ansätze, „to 

                                                 
Volksentscheidungen nicht der EU beitreten würden, war zum damaligen Zeitpunkt noch 
nicht absehbar. 

22 Diese Verbindung geht auch aus den travaux préparatoires der OSPAR-Konvention 
hervor (zit. in PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), UK Counter-Memorial, Rz. 3.9). 

23 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Rz. 141; zu dieser Entschei-
dung im Einzelnen unten, S. 13 ff. 

24 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Rz. 142. 
25 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Dissenting Opinion of Gavan 

Griffith, Rz. 4. 
26 Ibid., Rz. 32. 
27 PCA, Ireland vs. UK (OSPAR), Final Award v. 2.7.2003, Rz. 143. 

 


